
HRM 2 – Bewertungsfragen – Kostenrechnung – Die 
Rechnungsprüfung von Gemeinden hat sich schon 
längst von der einfachen Belegprüfung verabschiedet 
und muss sich immer wieder neuen Aufgaben stellen 
und komplexere Themen berücksichtigen. Dort wo die 
Rechnungsprüfung durch Kommissionen durchge-
führt wird, stellt dies eine grosse Herausforderung für 
die einzelnen Mitglieder dar. Es ist für die Gemeinden 
deshalb oft schwierig, geeignete Personen für dieses 
Amt zu finden. Aber auch für die Mitglieder bestehen 
oft Unsicherheiten, ob man seine Arbeit korrekt aus-
führt und den aktuellen Anforderungen gerecht wird.  
Schlussendlich verlassen sich die Stimmberechtigten 
auf ihr Prüfungsurteil.

Aus diesem Grund ist es verständlich, dass immer mehr 
Gemeinden den Weg einer externen Revisionsstelle 
wählen. Gleichzeitig gibt es jedoch gute Gründe, wes-
halb die Rechnungsprüfung weiterhin durch eine Kom-
mission durchgeführt werden soll. So sind einheimische 
Kommissionsmitglieder eher in der Lage, besondere 
Probleme und Fragestellungen innerhalb der Gemein-
de zu erkennen und die Auswirkungen auf die Jahres-
rechnung zu erfassen. Zudem spielen auch die Kosten 
einer externen Revisionsstelle eine Rolle. In einzelnen 
Gemeinden oder Kantonen sind auch die gesetzlichen 
Grundlagen für eine totale Auslagerung der Rechnungs-
prüfung nicht gegeben. Unabhängig von diesen Grün-
den ist es wichtig, dass die Kommissionsmitglieder sich 

bei ihrer Tätigkeit sicher fühlen.

Hier bietet sich die Begleitung der Rechnungsprüfung 
durch eine Fachperson an. Die Verantwortung für die 
Prüfung bleibt bei der Rechnungskommission. Diese 
wird jedoch durch eine Fachperson betreut und kann, 
wenn gewünscht, auch eigene Prüfungshandlungen 
vornehmen. Die Fachperson konzentriert sich grund-
sätzlich auf das Coaching der Kommissionsmitglieder 
und unterstützt sie beim Prüfungsvorgehen, bei der 
Beurteilung von Feststellungen und bei der Berichter-
stattung. Ergänzend können die Kommission oder de-
ren Präsident auch bei der Organisation und Planung 
unterstützt werden.

Als Nachteil ist sicher zu erwähnen, dass die Haupt-
verantwortung für die Prüfung nicht aufgeteilt werden 
kann. Schlussendlich ist die Prüfungskommission für 
den Bericht an die Stimmberechtigten zuständig und 
gibt ihre Empfehlungen ab. Dennoch kann die Kommis-
sion durch die Begleitung ihre Prüfsicherheit erhöhen.

Die ersten Fragen bei der Prüfung stellen sich bereits 
bei der Planung. Welche Prüfgebiete sollen vertieft ge-
prüft werden, nach welcher Wesentlichkeit soll sie sich 
richten? Bereits in diesem Stadium der Prüfung kann 
eine begleitende Fachperson den Kommissionspräsi-
denten unterstützen und ihm, falls gewünscht, auch 
lästige Organisationarbeiten abnehmen.
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Manchmal ist es schwierig, Feststellungen aus der 
Prüfung einzuordnen oder deren Auswirkungen einzu-
schätzen. Hier gibt eine Fachperson, beispielsweise aus 
Erfahrungen bei anderen Gemeinden oder durch ihre 
professionelle Einschätzung, die nötige Sicherheit. 

Nicht zu unterschätzen ist auch der Bereich der Do-
kumentation. Wie ist die Prüfungsplanung zu doku-
mentieren? Wie sollen die Prüfungshandlungen und 
Feststellungen daraus festgehalten werden? Wie sind 
allfällig vorhandene Checklisten auszufüllen und welche 
Nachweise sollen beigelegt werden? Bei jeder Prüfung 
gilt der Grundsatz, was nicht dokumentiert ist, wurde 
nicht geprüft. Die Begleitung einer Fachperson zeigt 
der Kommission, wie damit umgegangen werden kann, 
ohne dass man vor lauter Dokumentieren das Prüfen 
vergisst.

Die Fachfragen stellen die grössten Stolpersteine bei 
der Prüfung dar. Soll man sich auf die Antworten der 
Buchhaltung verlassen oder wo kann ich mir bei offe-
nen Fragen Hilfe holen? Durch eine professionelle Be-
gleitung hat die Prüfungskommission einen Ansprech-
partner, mit dem sie fachliche Unklarheiten klären und 
mögliche Unsicherheiten beseitigen kann. Nicht zuletzt 
kann ein erfahrener Prüfer auch seine Kenntnisse aus 
ähnlichen Fragestellungen bei anderen Gemeinden ein-
bringen und eventuell neue Lösungsansätze liefern.

Wir hoffen, Ihnen damit die Vorteile einer Begleitung 
der Rechnungskommission etwas näher gebracht zu 
haben. Unter Umständen ist dies auch etwas für die 
Prüftätigkeit in Ihrer Gemeinde. Wenn ja, stehen wir Ih-
nen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

ausländische Unternehmen bereits ab dem ersten 
Franken steuerpflichtig, sofern ein Umsatz im In- und 
Ausland von über CHF 100‘000 erzielt wird.

• Die freiwillige Versteuerung ausgenommener Umsätze 
(Option) ist neu auch ohne Ausweis der Steuer mög-
lich -> Option durch blosse Deklaration auf dem Ab-
rechnungsformular.

• Der fiktive Vorsteuerabzug ist auch beim Erwerb von 
Betriebsmitteln und ungebrauchten Waren möglich.

• Die Bezugsteuer wird nur noch auf Lieferungen von 
unbeweglichen Gegenständen angewandt. Die Pflicht 
der ESTV, Personen vorgängig über die Bezugssteuer-
pflicht zu informieren, entfällt. 

• Für Online-Ausgaben von Zeitschriften und Büchern 
gilt der reduzierte Steuersatz.

• Wiedereinführung der Margenbesteuerung auf Samm-
lerstücke wie Kunstgegenstände, Antiquitäten und 
dergleichen. Der Abzug fiktiver Vorsteuern ist nicht 
mehr zulässig.

• Der Prozentsatz für eine massgebliche Beteiligung 
wird von 10 auf neu 20 Prozent festgelegt.

• Gegenleistungen für Spenden sind nicht mehr steuer-
relevant, wenn die Gönner informiert werden, dass sie 
keinen Anspruch darauf haben.

Und dann noch eine Steuersenkung

Das Schweizer Volk hat am 24. September 2017 zur 
Rentenreform Nein gesagt und auch die MWST-Erhö-

hung wurde abgelehnt. Die MWST-Sätze reduzieren sich 
nun ab dem 1. Januar 2018. Neu gelten folgende Sätze:

• Normalsatz bisher 8 Prozent,  neu 7.7 Prozent
• Sondersatz bisher 3.8 Prozent, neu 3.7 Prozent
• Reduzierter Satz:     wie bisher 2.5 Prozent

Darüber hinaus bewirkt die Steuersatzsenkung auch 
eine Senkung der meisten der 10 Pauschalsteuersätze 
(PSS), die beim Gemeinwesen und in verwandten Be-
reichen zur Anwendung kommen. Die neuen Pauschal-
steuersätze sind auf der Homepage der ESTV abrufbar:
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwert-
steuer/fachinformationen/revmwstg.html.

Die Steuersatzanpassung wirkt sich unter anderem auf 
die Buchhaltung aus. Besondere Beachtung ist dabei 
den steuerbaren Leistungen zu schenken, deren Zeit-
raum über den 1. Januar hinausgehen. Diese müssen 
zusätzlich abgegrenzt und bei der Abrechnung mit der 
ESTV separat erfasst werden. Nicht zuletzt erfordert die 
Änderung eine Anpassung der EDV und des Abrech-
nungsformulars. 

Sollten Sie Fragen zu den erwähnten Änderungen oder 
zum Thema Mehrwertsteuer generell haben, stehen wir 
Ihnen mit unserem Spezialisten-Wissen gerne zur Verfü-
gung. 

Neuerung im Kanton Luzern für Heime
Seit dem 1. Februar 2017 ist im Kanton Luzern das neue Betreuungs- und Pflegegesetz in Kraft. Darin festgehalten ist, 
dass Pflegeheime im Kanton Luzern eine Kostenrechnung zu führen haben. Gemäss § 3b der dazugehörigen Verord-
nung muss von einer anerkannten Revisionsstelle bestätigt werden, dass die Kostenrechnung den gesetzlichen Anfor-
derungen genügt. Die Dienststelle Soziales und Gesundheit (DISG) hat in ihrer Stellungnahme zu diversen Fragen vom 
26. Juli 2017 festgehalten, dass bei Pflegeheimen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, welche der Gemeinde gehören, 
auch die zuständige Rechnungskommission die Funktion der Revisionsstelle übernehmen kann. Die Erstellung der 
Kostenrechnung und die entsprechende Prüfung ist spätestens drei Jahre nach der Inkraftsetzung der Gesetzesände-
rung umzusetzen. Wir empfehlen allen betroffenen Kommissionen, mit dem Ressortverantwortlichen oder der Heim-
leitung direkt Kontakt aufzunehmen, um das Vorgehen und ihre Aufgaben in diesem Zusammenhang zu besprechen.

Teilrevision Mehrwertsteuer (revMWSTG)
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Abklärung der Steuerpflicht von Gemeinwesen

Am 1. Januar 2018 tritt die Teilrevision des Mehrwert-
steuergesetzes in Kraft. Für das Gemeinwesen bedeutet 
dies, dass die Voraussetzungen der Steuerpflicht ange-
passt werden.

Bei der Abklärung der obligatorischen Steuerpflicht wird 
die Umsatzlimite aus steuerbaren Leistungen an Nicht-
gemeinwesen von CHF 25‘000 auf CHF 100‘000 an-
gehoben. Die Umsätze aus den Leistungen an andere 
Gemeinwesen sind bei der Prüfung der Steuerpflicht neu 
nicht mehr zu berücksichtigen. Die Steuerpflicht besteht 
nur noch, wenn eine Dienststelle eines Gemeinwesens 
die Umsatzgrenze von CHF 100‘000 aus steuerbaren 
Leistungen an Nichtgemeinwesen erzielt. Besteht aber 
eine Steuerpflicht, dann unterliegen die Umsätze aus 
steuerbaren Leistungen an andere Gemeinwesen auch 
der Steuer.

Die Gemeinwesen haben nun die Möglichkeit, ihre steu-
erpflichtigen Dienststellen auf Ende 2017 zu überprü-
fen, und entsprechende Abmeldungen vorzunehmen. 
Zu beachten ist aber, dass aus der Abmeldung allfällige 
Steuerforderungen aus Eigenverbrauch (z.B. auf dem 

Vorsteuerabzug auf Investitionen in den Vorjahren) resul-
tieren könnten.

Die unterschiedliche Berechnung der Mehrwertsteuer-
pflicht nach aktuellem MWSTG und nach dem revidier-
ten Mehrwertsteuergesetz (revMWSTG) zeigt sich wie in 
der Tabelle (siehe nächste Seite). 

Weitere Änderungen

Neben dieser Änderung bei der Frage der Steuerpflicht 
der Gemeinwesen gibt es einige andere punktuelle An-
passungen im revidierten Mehrwertsteuergesetz. Die 
Wichtigsten sind nachstehend aufgeführt:

• Die Steuerausnahme von Leistungen zwischen Ge-
meinwesen, an denen sie beteiligt sind, wird erheblich 
ausgedehnt. Einzelheiten können der MWST-Bran-
chen-Info 19 entnommen werden.

• Die Zurverfügungstellung von Personal durch Gemein-
wesen an andere Gemeinwesen ist neu generell von 
der Steuer ausgenommen.

• Für die obligatorische Steuerpflicht eines Unterneh-
mens ist nicht nur der Umsatz im Inland massge-
bend, sondern der Umsatz weltweit. Folglich werden  

Beispiel: MWSTG

Die Dienststelle A der Gemeinde X erzielt aus den erbrachten 
Tiefbauarbeiten folgende Umsätze in TCHF:

• DS Wasser Gemeinde X  100
• DS Abwasser Gemeinde X  150
• Gemeinde B     90
• Nichtgemeinwesen    45

Total Umsatz   385
Steuerpflicht     Ja
Steuerbarer Umsatz   135

Beispiel: revMWSTG (Art. 12 Abs. 3)

Die Dienststelle A der Gemeinde X erzielt aus den erbrachten Tief-
bauarbeiten folgende Umsätze in TCHF:

• DS Wasser Gemeinde X  100
• DS Abwasser Gemeinde X  150
• Gemeinde B     90
• Nichtgemeinwesen    45

Total Umsatz   385
Steuerpflicht                Nein
Steuerbarer Umsatz     45


